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Kündigung "Versorgungs- und Leistungsvertrag für die öffentliche Beleuchtung" (OeB)

Sehr geehrte Damen und Herren

Der Versorgungs- und Leistungsvertrag für die öffentliche Beleuchtung zw¡schen lhrer
Gemeinde und der BKW Energie AG (als Eigentümerin der Beleuchtungsanlagen), ist gemäss

kantonalem Strassengesetzes (SG) und der kantonalen Strassenverordnung (SV) nicht mehr
gesetzeskonform. '

Somit kann sich der Vertrag nicht, wie seinerzeit vorgesehen, automatische nach Ablauf
verlängern. Daher sind wir leider gezwungen, diesen hiermit per Ablaufdatum 31 .12.2016 zu

Wie imVertragvereinbart(Art. 13), gehen in dem Falldie Beleuchtungsinstallation (OeB Netz)

zum Zeitwert und die Lichtpunkte zum Restwert gemäss lnventarliste ins Eigentum der
Gemeinde über. Die Fälligkeit der Zahlung ist auf Ablauf des Vertrags festgelegt.

Bewusst kündigen wir den Vertrag weit vor der Kúndigunsfrist, damit wir lhnen als Alternative
die Ablösung mit e¡ner vorzeitigen Eigentumsübertragung und einem Dienstleistungspaket

anbieten können. Damit können Sie nicht nur die laufenden Kosten senken und d¡e

bevorstehende lnvestition reduzieren, sondern auch sicherstellen, dass lhre öffentliche
Beleuchtung weiterhin entsprechend der Starkstromverordnung sicher und effizient betrieben

wird.

Gerne werden wir uns in den nächsten Wochen bei lhrer/lhrem Bauverwalter/in melden um

das Thema zu besprechen.

ln der Zwischenzeit stehen wir lhnen für weitere lnformationen gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüsse

Energie AG

Maurizio Pulvirenti
Stv. Leiter Region Versorgungsgebiet

ch

26

35

Leiter Region Mittelland




